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Auf der Webseite der Liechtensteinische Post AG wird zur Dienstleistung ePostPlus ausgeführt, dass Kunden 

elektronische Sendungen sicher empfangen und versenden können. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die 

Landesverwaltung unter anderem Strafregister-, Grundbuch- oder Pfändungsregisterauszüge auf Wunsch 

elektronisch über ePostPlus zustellt.

Weiter ist aufgeführt, dass nach der Zustimmung des Landtages zur Abänderung des E-Government-Gesetzes 

im Jahr 2020 die elektronische Kommunikation im Geschäftsverkehr mit Behörden grundsätzlich zum Standard 

erhoben werden solle. Seit dem 1. Januar 2023 sollen Ausnahmen nur noch in sehr beschränkten Fällen sowie 

für Privatpersonen möglich sein. Hierzu meine Fragen:

* Wer bestimmt, dass die Zustellung behördlicher Dokumente ausschliesslich über die Plattform ePostPlus 

zu erfolgen hat?

* Für welche Arten von Zustellungen gilt die Regelung, wonach bei Nichtabholung eines Dokuments 

innerhalb von 48 Stunden eine zweite elektronische Verständigung erfolgt und das Dokument nach 

weiteren 24 Stunden als zugestellt gilt?

* Welche Fristen gelten generell für die Abholung elektronischer Post über das Portal, beziehungsweise ab 

welchem Zeitpunkt gilt ein nicht gesichtetes Dokument rechtlich als zugestellt?

* Wer legt diese Fristen und Zustellmodalitäten fest, beziehungsweise wo ist die gesetzliche Grundlage 

verortet?

* Wie steht die Regierung zu einer 48-Stunden- plus 24-Stunden-Frist?
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